
Geleitwort

Hinter jedem guten Notar stehen seine Mitarbeiter, die den reibungslosen Ablauf im Notariat
sicherstellen.

Der Beruf der Notarfachangestellten ist ein spannender und vielf!ltiger Beruf, der in Anfor-
derung und Verantwortung weit Åber einen „gewÇhnlichen“ BÅrojob hinausgeht. Immobi-
lienk!ufe, Testamente, UnternehmensgrÅndungen, Ehevertr!ge, Scheidungsvereinbarungen
und einiges mehr – Åber die ganze Bandbreite notarieller T!tigkeiten mÅssen auch Sie als
Mitarbeiter im Notariat tiefgehende Kenntnisse haben. Nur mit Ihrer UnterstÅtzung kann der
Notar sein BÅro erfolgreich fÅhren.

Wie kann man Sie mÇglichst gezielt und effizient unterstÅtzen, um eine bestmÇgliche Aus-
bildung zum Notarfachangestellten zu absolvieren? Diese Frage haben wir uns als Notarkas-
se gemeinsam mit Autoren aus der Praxis, n!mlich Notarinnen und Notare, Notarassessoren
und BÅroleitern gestellt. Zusammen mit dem Deutschen Notarverlag wurde die „Ausbil-
dungsreihe fÅr Notarfachangestellte“ ins Leben gerufen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
Auszubildende w!hrend ihrer anspruchsvollen Ausbildungszeit und Berufsanf!nger bei ih-
rem Einstieg in den komplexen BÅroalltag zu unterstÅtzen. Auch fÅr Quereinsteiger zur Ver-
mittlung von Grundlagen und fÅr den erfahrenen Notarfachangestellten als Nachschlage-
werk ist die Reihe gut geeignet.

Pro Band vermitteln die Autoren dieser Reihe anschaulich die komplette Bandbreite eines
notariellen Fachgebiets von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Fallgestaltungen. Um
Ihnen die Anwendung des Erlernten zu erleichtern, enth!lt jedes Buch ein Kapitel zur Wis-
sensÅberprÅfung. Die LÇsungsvorschl!ge verbinden bereits einzelne Fachgebiete miteinan-
der und geben so Gelegenheit zur Vertiefung der gewonnenen F!higkeiten.

Jens Haßelbeck ist Notar in Klingenberg am Main. Sein Band behandelt das Thema „Woh-
nungs- und Teileigentum“ aus dem Blickwinkel der notariellen Praxis. Den Auszubildenden
wird der Einstieg in das komplexe Thema durch eine Vielzahl von Mustern und Fallbeispie-
len erleichtert.

Dr. Helene Ludewig

Pr!sidentin der Notarkasse A.d.Ç.R., MÅnchen
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Vorwort

Der Reiz am Beruf des Notars und der/des Notarfachangestellten ist es, als Generalist einen
"berblick Åber eine große Bandbreite rechtlicher Fachgebiete – wie Kauf- und GrundstÅcks-
recht, Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, aber auch Kosten- und Steu-
errecht – zu haben und in den notarrelevanten Bereichen dieser Rechtsgebiete Åber spezi-
fisches und tiefgreifendes Fachwissen zu verfÅgen. Zugleich macht diese Bandbreite es
Auszubildenden und Berufsanf!ngern jedoch schwer, einen Zugang zu dem fÅr ihren Beruf
praxis- und prÅfungsrelevanten Fachwissen zu finden.

Gerade das Wohnungs- und Teileigentum ist fÅr viele Auszubildende und Berufsanf!nger
nicht zuletzt wegen der hohen formalen Anforderungen, die der Gesetzgeber an eine Auftei-
lung in Sondereigentum stellt, ein „Bauchschmerzfach“. Dieser Band tr!gt dazu bei, die
h!ufig unbegrÅndete Scheu vor diesem praxisrelevanten Thema zu nehmen und einen ra-
schen fachlichen Zugang zu ermÇglichen.

Ziel dieser Reihe ist es, Auszubildenden, Berufsanf!ngern, aber auch Praktikern mit weniger
Erfahrung durch eine praxisbezogene und pr!gnante Darstellung die notarrelevanten Aspek-
te des jeweiligen Fachgebiets zu vermitteln. Dementsprechend werden in diesem Band zu-
n!chst die dogmatischen Grundlagen und Grundbegriffe des Wohnungs- und Teileigentums
behandelt, um dann daran anknÅpfend die Gestaltung und den Vollzug notarieller Urkunden,
die Wohnungs- und Teileigentum zum Gegenstand haben, (z.B. Teilungserkl!rung samt Ge-
meinschaftsordnung, BegrÅndung von Sondernutzungsrechten, $nderung, "bertragung und
Aufhebung von Sondereigentum und Sondernutzungsrechten samt den kosten- und grund-
erwerbsteuerrechtlichen Grundlagen) darzustellen und anhand einer Vielzahl von Mustern
zu erl!utern. Schließlich wird dem Leser mit praxis- und prÅfungsrelevanten Aufgaben und
LÇsungen die MÇglichkeit gegeben, sein Wissen zum Wohnungs- und Teileigentum zu Åber-
prÅfen und zu vertiefen.

Die nunmehr vorliegende 3. Auflage berÅcksichtigt insbesondere die Rezeption des Woh-
nungseigentumsmodernisierungsgesetzes (WEMoG) seit dessen Inkrafttreten durch Praxis,
Rechtsprechung und Literatur.

Ich danke der Notarkasse A.d.Ç.R., allen voran Herrn NOR a.D. Werner Tiedtke, der die Rei-
he ins Leben gerufen hat, dem Deutschen Notarverlag fÅr die Umsetzung und UnterstÅtzung
bei der Gestaltung dieses Bandes, Frau Oberinspektorin i.N. Sabrina Hohmann fÅr das Kor-
rekturlesen des Manuskripts und nicht zuletzt meiner Frau fÅr ihre UnterstÅtzung und ihren
Verzicht auf einige gemeinsame Stunden, die diesen Band erst mÇglich gemacht haben.

Jens Haßelbeck

Klingenberg am Main, Juli 2023
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§ 1 EinfÅhrung

A. Praktische Bedeutung des Wohnungs- und Teileigentums

Dem historischen Gesetzgeber des BGB war es ein Anliegen, das vor Inkrafttreten des BGB
weit verbreitete Stockwerkseigentum wegen der damit verbundenen Rechtsunsicherheiten
und Streitigkeiten zu beseitigen. Daher erkl!ren die §§ 94 und 93 BGB das Geb!ude apodik-
tisch (unumstÇßlich) zum wesentlichen Bestandteil des GrundstÅcks, sodass das Geb!ude an
sich grunds!tzlich nicht Gegenstand eigener Rechte sein kann. Stockwerkseigentum im frÅ-
heren Sinne konnte nach Inkrafttreten des BGB nicht mehr begrÅndet werden; das zur Zeit
des Inkrafttretens des BGB bestehende Stockwerkseigentum blieb hingegen bestehen (vgl.
Art. 182 EGBGB).

Sollte ein HausgrundstÅck mit mehreren Wohnungen, welches mehreren EigentÅmern ge-
hÇrte, dergestalt „aufgeteilt“ werden, dass jedem EigentÅmer wirtschaftlich eine Wohnung
zugewiesen wurde, war dies vor dem Inkrafttreten des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)
vom 15.3.1951 nur durch MiteigentÅmervereinbarungen gem. § 1010 BGB oder durch Be-
stellung von Wohnungsrechten gem. § 1093 BGB mÇglich.

Beides bietet keine befriedigende LÇsung: Wohnungsrechte als beschr!nkte persÇnliche
Dienstbarkeiten fÅr die einzelnen MiteigentÅmer haben den Nachteil, dass sie weder vererb-
lich noch Åbertragbar oder belastbar sind, sodass sie keine echte Alternative zum Eigentum
darstellen.

Im Grundbuch eingetragene MiteigentÅmervereinbarungen vermÇgen zwar die Nutzung
des GrundstÅcks zu regeln; einzelnen EigentÅmern kÇnnen z.B. einzelne Wohnungen zur al-
leinigen Nutzung zugewiesen und die Aufhebung der Gemeinschaft kann fÅr immer aus-
geschlossen werden, sodass kein MiteigentÅmer befÅrchten muss, dass andere MiteigentÅ-
mer die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen und die Teilungsversteigerung des
gesamten GrundstÅcks beantragen. Dennoch bleibt es auch bei einer solchen LÇsung kons-
truktiv bei reinem Miteigentum.

Jeder MiteigentÅmer kann nur seinen Miteigentumsanteil belasten und hat kein eigenes
Grundbuchblatt fÅr „seine“ Wohnung. Gravierendster Nachteil einer reinen MiteigentÅ-
mervereinbarung ist, dass die Vereinbarung des Ausschlusses der Aufhebung der Gemein-
schaft gem. § 751 S. 2 BGB nicht gegenÅber dem Gl!ubiger eines MiteigentÅmers wirkt, der
dessen Miteigentumsanteil aufgrund eines nicht bloß vorl!ufig vollstreckbaren Titels ge-
pf!ndet hat. Dieser Gl!ubiger hat stets die MÇglichkeit, die Versteigerung des gesamten
HausgrundstÅcks durchzusetzen, um einen mÇglichst hohen VersteigerungserlÇs zu erzielen,
auf den er dann – in HÇhe einer dem Miteigentumsanteil seines Schuldners entsprechenden
Quote – zugreifen kann. Das gleiche Recht hat ein Insolvenzverwalter eines MiteigentÅ-
mers, da die Vereinbarung des Ausschlusses der Aufhebung der Gemeinschaft im Insolvenz-
verfahren keine Wirkung hat, § 84 Abs. 2 InsO.

Das BGB und die Insolvenzordnung stellen hier die Interessen der Gl!ubiger, die an den
Vereinbarungen der MiteigentÅmer nicht beteiligt sind, Åber die Interessen der MiteigentÅ-
mer.

Hinweis

Vor diesem Hintergrund stehen MiteigentÅmergemeinschaften immer unter dem Vor-
behalt der AuflÇsung im Falle eines Gl!ubigerzugriffs und sind daher keine auf Dauer
sichere Gestaltung.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entsprach der vom BGB normierte Gleichlauf der Eigen-
tumsverh!ltnisse an GrundstÅck und Geb!ude durchaus noch den wirtschaftlichen Ver-
h!ltnissen, da zumindest in den St!dten eine kleine, sehr wohlhabende Schicht des Besitz-
bÅrgertums dem Großteil der BevÇlkerung gegenÅberstand, der sich ohnehin kein
Immobilieneigentum leisten konnte. Dieser – dogmatisch durchaus hehre – Grundsatz ließ
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sich in der Nachkriegszeit nicht mehr halten. Massive Wohnungsknappheit und ein enormer
Investitionsbedarf konnten nur durch Einbeziehung großer Teile der BevÇlkerung gedeckt
werden, denen im Gegenzug aber Rechtssicherheit und geeignete Belastungsobjekte fÅr ihre
Immobilienfinanzierung geboten werden mussten.

Dies war wesentlicher Anlass fÅr den Erlass des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) vom
15.3.1951, welches die BegrÅndung von Sondereigentum an R!umen erst ermÇglichte.

Mit dem zum 1.12.2020 in Kraft getretenen Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz
(WEMoG) wurde generell die Einr!umung von Sondereigentum an Stellpl!tzen ermÇglicht
und sieht § 3 Abs. 2 des WEG nunmehr in Anlehnung an § 1 Abs. 2 ErbbauRG vor, dass das
Sondereigentum auf einen außerhalb des Geb!udes liegenden GrundstÅcksteil erstreckt wer-
den kann, solange das Geb!ude wirtschaftlich die Hauptsache bleibt.

Auch aufgrund der seit der Finanzkrise stark gestiegenen Immobilienpreise hat die prakti-
sche Bedeutung des Wohnungs- und Teileigentums in den letzten Jahren auch im l!ndlichen
Raum zugenommen.

B. Grundbegriffe

Der Gesetzgeber versuchte erkennbar, die Nachteile des frÅheren Stockwerkeigentums
durch hohe formale und inhaltliche Anforderungen an die BegrÅndung von Sondereigen-
tum zu vermeiden. So bedarf es fÅr eine Aufteilung in Sondereigentum stets eines Auftei-
lungsplans, d.h. einer von der BaubehÇrde mit Unterschrift und Siegel oder Stempel ver-
sehenen Bauzeichnung, aus der die Aufteilung des Geb!udes sowie die Lage und GrÇße der
im Sondereigentum und im gemeinschaftlichen Eigentum stehenden Geb!udeteile ersicht-
lich sind, und in dem alle zu derselben Sondereigentumseinheit gehÇrenden Einzelr!ume je-
weils mit der gleichen Nummer zu kennzeichnen sind (vgl. § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 WEG). Au-
ßerdem soll Sondereigentum nur einger!umt werden, wenn die Wohnungen oder sonstigen
R!ume in sich abgeschlossen sind (vgl. § 3 Abs. 3 WEG). Dies ist durch eine Abgeschlos-
senheitsbescheinigung der BaubehÇrde nachzuweisen (vgl. § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 WEG).

I. Teilungserkl!rung, Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum,
Gemeinschaftsordnung

1. Sondereigentum und Gemeinschaftseigentum

Sondereigentum wird gem. § 2 WEG durch eine einseitige Teilungserkl!rung (§ 8 WEG)
(s. Rdn 17 ff.) oder durch vertragliche Einr!umung von Sondereigentum (§ 3 WEG)
(s. Rdn 21 ff.) begrÅndet.

Sondereigentum ist das Alleineigentum (oder Miteigentum mehrerer SondereigentÅmer) an
einer bestimmten Wohnung (Wohnungseigentum) oder nicht zu Wohnzwecken dienenden
R!umen (Teileigentum) in einem auf einem GrundstÅck bereits vorhandenen oder noch zu
errichtenden Geb!ude. Gem!ß § 3 Abs. 2 WEG (ge!ndert durch das WEMoG) kann das Son-
dereigentum auf einen außerhalb des Geb!udes liegenden Teil des GrundstÅcks erstreckt
werden, es sei denn, die Wohnung oder die nicht zu Wohnzwecken dienenden R!ume blei-
ben dadurch wirtschaftlich nicht die Hauptsache.

Hinweis

Stellpl!tze gelten gem. § 3 Abs. 1 S. 2 WEG (ge!ndert durch das WEMoG) nunmehr ge-
nerell als R!ume. Das gilt fÅr alle Stellpl!tze, unabh!ngig davon, ob es sich um Stellpl!t-
ze in einem Geb!ude oder im Freien handelt. Daher sind auch Stellpl!tze auf oder unter
einem Geb!ude sowie einzelne Stellpl!tze in einer Mehrfachparkanlage (Duplex- oder
Vierfachparker) erfasst.

Damit kann Sondereigentum anders als frÅher nicht mehr nur an R!umen begrÅndet werden,
sondern auch an Stellpl!tzen, GrundstÅcks- und Garten- oder Terrassenfl!chen. Formelle
Voraussetzung ist aber stets gem. § 3 Abs. 3 WEG, dass Stellpl!tze sowie außerhalb des Ge-
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b!udes liegende Teile des GrundstÅcks, an denen Sondereigentum begrÅndet werden soll,
durch Maßangaben im Aufteilungsplan bestimmt sind. Hingegen soll der Begriff der Abge-
schlossenheit fÅr Stellpl!tze keine Rolle mehr spielen.1

Da Stellpl!tze aufgrund der Fiktion des § 3 Abs. 1 S. 2 WEG generell als R!ume gelten,
kann nunmehr auch ein reines StellplatzgrundstÅck in Teileigentum aufgeteilt werden und
z.B. jeder Stellplatz (wie schon nach der Rechtslage vor Inkrafttreten des WEMoG Garagen-
oder Tiefgaragenstellpl!tze) mit einem Miteigentumsanteil zu je einer eigenen Teileigen-
tumseinheit verbunden werden. Hingegen kann das Sondereigentum zwar gem. § 3 Abs. 2
WEG auf einen außerhalb des Geb!udes liegenden Teil erstreckt werden, ein solcher außer-
halb des Geb!udes liegender GrundstÅcksteil kann jedoch – wie sich bereits aus dem Wort-
laut des § 3 Abs. 2 WEG „erstreckt werden“ ergibt – nicht als selbstst!ndige Sondereigen-
tumseinheit gesehen werden. Eine eigene Sondereigentumseinheit „Gartenanteil“ ist somit
auch nach dem WEG in seiner durch das WEMoG ge!nderten Fassung nicht mÇglich.

Zwischen § 3 Abs. 2 WEG und § 5 Abs. 1 S. 2 WEG besteht insoweit ein Spannungsverh!lt-
nis, als § 3 Abs. 2 WEG die Erstreckung des Sondereigentums auf außerhalb des Geb!udes
liegende Teile des GrundstÅcks begrenzt, § 5 Abs. 1 S. 2 WEG aber fÅr auf die im Sonder-
eigentum stehenden GrundstÅcksteile befindlichen Geb!ude auf § 94 BGB verweist, sodass
solche Geb!ude dann Bestandteil dieser GrundstÅcksteile sind, d.h. im Eigentum des Son-
dereigentÅmers der betreffenden GrundstÅcksfl!chen stehen.

Dogmatisch aufzulÇsen ist dieses Spannungsverh!ltnis dahingehend, dass das Sondereigen-
tum nicht auf Teile des GrundstÅcks erstreckt werden kann, auf denen sich das aufgeteilte
Geb!ude befindet, w!hrend die Errichtung sonstiger Geb!ude (z.B. eines Gartenhauses) auf
den GrundstÅcksfl!chen, auf die das Sondereigentum erstreckt ist, dazu fÅhrt, dass die ent-
sprechenden Geb!ude wesentlicher Bestandteil der Sondereigentumsfl!chen werden.

Daher ist bei der Erstreckung des Sondereigentums auf Terrassenfl!chen, Åber denen sich
Balkone befinden, Vorsicht geboten. Diese dÅrften nicht i.S.d. § 3 Abs. 2 WEG außerhalb
des Geb!udes liegen, sonst griffe die Rechtsfolge des § 5 Abs. 1 S. 2 WEG ein, oder es l!ge
ein "berbau vor.

Der Gesetzgeber hat sich mit dem Erstrecken des Sondereigentums auf GrundstÅcksfl!chen
(außerhalb von Stellpl!tzen) keinen Gefallen getan: Motiv war wohl, dass „Sondereigentum“
schÇner klingt als „Sondernutzungsrecht“; letztendlich hat der Gesetzgeber damit aber ein
Sondereigentum geschaffen, das diesen Namen nicht verdient: Eigentum i.S.d. BGB ist da-
durch gekennzeichnet, dass es verkehrsf!hig ist und ein umfassendes Nutzungsrecht ver-
mittelt.

Den GrundstÅcksfl!chen, auf die Sondereigentum erstreckt wird, fehlen diese beiden fÅr das
Eigentum konstituierenden Eigenschaften jedoch: Das auf GrundstÅcksfl!chen erstreckte
Sondereigentum ist nicht selbstst!ndig verkehrsf!hig, sondern kann nur zusammen mit der
Sondereigentumseinheit, mit der es verbunden ist, oder an einen anderen WohnungseigentÅ-
mer (in dem es dann mit einer anderen Sondereigentumseinheit verbunden wird), aber nicht
frei an einen Dritten ver!ußert werden.

MÇchte der SondereigentÅmer auf der in seinem Sondereigentum stehenden GrundstÅcksfl!-
che ein Geb!ude errichten, bedarf er gem. § 20 Abs. 1 WEG eines entsprechenden Beschlus-
ses der WohnungseigentÅmerversammlung, sofern ihm die Bebauung nicht ausdrÅcklich in
der Gemeinschaftsordnung gestattet ist.

Es kann daher keine Rede davon sein, dass das Sondereigentum an einer GrundstÅcksfl!che,
was dessen Qualit!t und Verkehrsf!higkeit betrifft, vergleichbar ist mit dem Eigentum an
einem GrundstÅck.

17
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1 So die GesetzesbegrÅndung im Entwurf der Bundesregierung zum WEMoG. Dort heißt es in Nr. 5
(§ 3) Doppelbuchstabe bb: „Denn auf die Abgeschlossenheit kommt es bei Stellpl!tzen aufgrund des
neuen § 3 Absatz 3 nicht mehr an; diese Vorschrift stellt bei Stellpl!tzen anstelle der Abgeschlossen-
heit auf die Maßangaben im Aufteilungsplan ab.“
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Hinweis

Das Sondereigentum an GrundstÅcksfl!chen lÇst daher nicht weniger Regelungsbedarf
aus als Sondernutzungsrechte. Die BegrÅndung von Sondernutzungsrechten (vgl.
Rdn 30) bleibt weiterhin uneingeschr!nkt mÇglich und ist in vielen F!llen der Erstre-
ckung des Sondereigentums auf GrundstÅcksfl!chen vorzuziehen.

Gegenstand des Sondereigentums sind gem. § 5 Abs. 1 WEG die gem!ß der Teilungserkl!-
rung in Verbindung mit dem Aufteilungsplan bestimmten R!ume sowie die zu diesen R!u-
men gehÇrenden Bestandteile des Geb!udes, die ver!ndert, beseitigt, oder eingefÅgt werden
kÇnnen, ohne dass dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf Sondereigentum
beruhendes Recht eines anderen SondereigentÅmers Åber das bei einem geordneten Zusam-
menleben unvermeidliche Maß hinaus (vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 2 WEG) beeintr!chtigt oder ver-
!ndert oder die !ußere Gestaltung des Geb!udes ver!ndert wird.

Teile des Geb!udes oder Teile des GrundstÅcks, die fÅr dessen Bestand oder Sicherheit
erforderlich sind, sowie Anlagen und Einrichtungen, die dem gemeinschaftlichen Gebrauch
der WohnungseigentÅmer dienen, sind hingegen gem. § 5 Abs. 2 WEG nicht Gegenstand des
Sondereigentums, selbst wenn sie sich im Bereich der im Sondereigentum stehenden R!ume
befinden.

Danach stehen in aller Regel z.B. alle nichttragenden Zwischenw!nde und alle im Bereich
des Sondereigentums liegenden WohnungstÅren mit Ausnahme der WohnungsabschlusstÅr
im Sondereigentum der jeweiligen WohnungseigentÅmer.

§ 1 Abs. 5 WEG grenzt das Gemeinschaftseigentum negativ vom Sondereigentum ab. Da-
nach umfasst Gemeinschaftseigentum „das GrundstÅck und das Geb!ude, soweit sie nicht
im Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen.“

Gem!ß § 5 Abs. 3 WEG kÇnnen die WohnungseigentÅmer vereinbaren, dass Bestandteile
des Geb!udes, die Gegenstand des Sondereigentums sein kÇnnen, zum gemeinschaftlichen
Eigentum gehÇren. So stehen z.B. R!ume, die in der Teilungserkl!rung in Verbindung mit
dem Aufteilungsplan nicht als zu einer Sondereigentumseinheit gehÇrend ausgewiesen sind,
automatisch im Gemeinschaftseigentum.

Eine umgekehrte Vereinbarung ist hingegen nicht mÇglich: Das in § 5 Abs. 2 WEG genannte
Gemeinschaftseigentum ist zwingend Gemeinschaftseigentum; eine entgegenstehende Re-
gelung in der Teilungserkl!rung ist nichtig. Die Teilungserkl!rung kann somit die Grenze
zwischen dem gemeinschaftlichen Eigentum und dem Sondereigentum nur zu Gunsten,
nicht aber zu Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums verschieben.

Kataloge in der Teilungserkl!rung, wonach bestimmte R!ume/Geb!udebestandteile zum
Sondereigentum gehÇren, sind daher immer nur deklaratorisch (erl!uternd, aber nicht rechts-
begrÅndend) und sollten in der Praxis tunlichst vermieden werden, denn fÅr die funktionale
Abgrenzung der §§ 5 Abs. 1 und Abs. 2 WEG kommt es immer auf die konkrete Situation
an, sodass sich insoweit „Standard-Sondereigentumskataloge in Standard-Textbausteinmus-
tern“ verbieten: So stehen die HeizkÇrper samt Thermostaten grunds!tzlich im Sondereigen-
tum. W!ren sie jedoch elektronisch so in die Heizungsanlage eingebunden, dass ohne die
Kommunikation mit den einzelnen HeizkÇrpern und Thermostaten die gesamte Heizungs-
anlage nicht mehr korrekt funktionieren wÅrde, w!ren sie trotz einer entsprechenden Rege-
lung in der Teilungserkl!rung Gemeinschaftseigentum.

Vor diesem Hintergrund sollten Aufz!hlungen, welche Teile zum Sondereigentum gehÇren,
g!nzlich unterbleiben. Wenn es den Beteiligten – wie h!ufig – darum geht, dass die Sonder-
eigentÅmer bestimmte Kosten selbst tragen sollen, ist dies im Rahmen der Gemeinschafts-
ordnung bei der Kostentragung zu regeln. Die betreffenden Geb!udeteile sollten nicht
schlicht zu Sondereigentum erkl!rt werden (vgl. Rdn 36).

Gem!ß § 6 WEG bilden das Sondereigentum und der Miteigentumsanteil, zu dem es ge-
hÇrt, zwingend eine Einheit. Weder darf es isoliertes Sondereigentum ohne einen damit ver-
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bundenen Miteigentumsanteil geben noch sieht das Gesetz einen isolierten Miteigentums-
anteil, mit dem kein Sondereigentum verbunden ist, vor. Ein solcher kann entstehen, wenn
ein Miteigentumsanteil mit R!umen verbunden wird, die zwingend Gemeinschaftseigentum
sind. Die Eintragung der Verbindung dieses Miteigentumsanteils mit nicht bestehendem
Sondereigentum ist dann inhaltlich unzul!ssig, sodass der bloße Miteigentumsanteil als vom
Gesetz nicht vorgesehenes Residuum ("berbleibsel) bestehen bleibt. Es besteht dann grund-
s!tzlich ein Anspruch auf Anpassung der Teilungserkl!rung, um das tats!chlich Gewollte
auch rechtlich umzusetzen.

Weil Sondereigentum und Miteigentumsanteil, mit dem es verbunden wird, eine Einheit bil-
den, wird in der Praxis auch von „Sondereigentumseinheit“ gesprochen. Die Definitionen
von Wohnungs- und Teileigentum in § 1 Abs. 2 und 3 WEG umfassen automatisch den je-
weiligen Miteigentumsanteil und dessen Verbindung mit dem Sondereigentum und das Ge-
setz sieht in den §§ 3, 8 WEG vor, dass mit jedem Miteigentumsanteil das Sondereigentum
an bestimmten R!umen verbunden wird.

Die Miteigentumsanteile aller SondereigentÅmer sind immer Miteigentumsanteile an ei-
nem GrundstÅck im Rechtssinne. Denn Wohnungs- und Teileigentum kann immer nur an
einem einheitlichen GrundstÅck im Rechtssinne begrÅndet werden; eine WohnungseigentÅ-
mergemeinschaft, die sich Åber mehrere GrundstÅcke im Rechtssinne erstreckt, ist unzul!s-
sig (vgl. § 1 Abs. 4 WEG). Sollen daher mehrere GrundstÅcke im katasterrechtlichen Sinne
(Flurnummern) mit einem einheitlichen Geb!ude bebaut werden, mÅssen diese GrundstÅcke
vor bzw. gleichzeitig mit der BegrÅndung des Wohnungseigentums gem. § 890 BGB zu ei-
nem GrundstÅck im Rechtssinne vereinigt, d.h. unter einer einheitlichen Nummer im Be-
standsverzeichnis des Grundbuchs vorgetragen werden. Eine Verschmelzung zu einem
GrundstÅck im katasterrechtlichen Sinne braucht hingegen nicht zu erfolgen. Es genÅgt,
wenn ein GrundstÅck im Rechtssinne vorliegt, indem mehrere Flurnummern unter einer
Nummer im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs erfasst sind.

Anders als bei einer MiteigentÅmergemeinschaft kann kein WohnungseigentÅmer die Auf-
hebung der Gemeinschaft verlangen, auch nicht aus wichtigem Grund (§ 11 Abs. 1 S. 1
und 2 WEG). Eine abweichende Vereinbarung ist nur fÅr den Fall zul!ssig, dass das Geb!u-
de ganz oder teilweise zerstÇrt wird und eine Verpflichtung zum Wiederaufbau nicht besteht
(§ 11 Abs. 1 S. 3 WEG). Ebenso besteht kein Recht eines Pf!ndungsgl!ubigers oder eines
Insolvenzverwalters, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen (§ 11 Abs. 2 WEG). Die
WohnungseigentÅmergemeinschaft ist somit anders als die bloße MiteigentÅmergemein-
schaft rechtssicher und stabil auf Dauer angelegt.

2. Teilungserkl!rung

a) Die einseitige Teilungserkl!rung gem. § 8 WEG

Bei der einseitigen Teilungserkl!rung gem. § 8 WEG findet im Rahmen der Aufteilung kein
Eigentumswechsel statt. Der oder die EigentÅmer teilen das einheitliche Eigentum an
GrundstÅck und Geb!ude vielmehr in einzelne Sondereigentumseinheiten auf, d.h., sie bil-
den Miteigentumsanteile, deren GrÇße sie in der Teilungserkl!rung festlegen, und verbinden
diese jeweils mit dem Sondereigentum an einer bestimmten Wohnung (Wohnungseigentum)
oder mit dem Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden R!umen (Teileigen-
tum). Auch wenn die EigentÅmer in der Festlegung der GrÇße der Miteigentumsanteile, mit
denen Sondereigentum verbunden wird, rechtlich frei sind, wird die GrÇße der Miteigen-
tumsanteile in der Praxis entsprechend dem Verh!ltnis der Wohn- und Nutzfl!chen zueinan-
der festgelegt, da in der Gemeinschaftsordnung in der Regel bestimmt wird, dass die Ge-
meinkosten im Verh!ltnis der Miteigentumsanteile zueinander zu tragen sind. Daher soll ein
WohnungseigentÅmer mit einer grÇßeren Wohnung in der Regel auch einen hÇheren Anteil
an den Gemeinkosten tragen als ein WohnungseigentÅmer mit einer kleineren Wohnung.

Nach Vollzug der Teilungserkl!rung gem. § 8 WEG sind die Eigentumsverh!ltnisse an al-
len Sondereigentumseinheiten identisch mit den vorherigen Eigentumsverh!ltnissen am
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GrundstÅck, d.h., alle Sondereigentumseinheiten haben den bzw. die gleichen EigentÅmer,
bei mehreren EigentÅmern in dem Gemeinschafts- bzw. Berechtigungsverh!ltnis, welches
vorher fÅr das gesamte GrundstÅck bestand. Im Rahmen einer Teilungserkl!rung gem. § 8
WEG werden somit gerade nicht verschiedenen EigentÅmern verschiedene Wohnungen zu-
gewiesen. Dies ist allerdings im Anschluss an die Aufteilung durch eine separate "bertra-
gung und Auflassung mÇglich.

Da somit im Rahmen der Aufteilung gem. § 8 WEG kein Eigentumswechsel stattfindet, also
auch weder eine Verpflichtung zur Ver!ußerung noch zum Erwerb von Grundbesitz begrÅn-
det wird, unterliegt die Teilungserkl!rung gem. § 8 WEG nicht dem Beurkundungserforder-
nis des § 311b Abs. 1 BGB, sondern muss lediglich, damit sie im Grundbuch vollzogen wer-
den kann, gem. § 29 Abs. 1 S. 1 GBO als Eintragungsbewilligung Çffentlich beglaubigt
werden. § 8 Abs. 2 WEG verweist bewusst nicht auf die Formvorschriften des § 4 WEG.

In der Praxis wird die Teilungserkl!rung dennoch in der Regel notariell beurkundet, damit
in sp!teren Kauf- und "bertragungsvertr!gen gem. § 13a BeurkG auf die Teilungserkl!rung
verwiesen werden kann.

Wenn die Teilungserkl!rung bei der Beurkundung des betreffenden Kauf- und "bertra-
gungsvertrages noch nicht im Grundbuch vollzogen ist, ist es beurkundungsrechtlich zwin-
gend erforderlich, dass die Teilungserkl!rung, aus der sich dann ja erst der Inhalt des Son-
dereigentums und z.B. Lage und Zuschnitt des Kaufobjekts ergeben, zum Bestandteil des
GrundstÅckskauf- bzw. -Åbertragungsvertrages gemacht wird. Ist die Teilungserkl!rung be-
urkundet, genÅgt ein Verweis gem. § 13a BeurkG. Ist die Teilungserkl!rung nicht beurkun-
det, w!re ein Verweis gem. § 13a BeurkG mangels Niederschrift nicht mÇglich und mÅsste
die Teilungserkl!rung – etwa als Anlage gem. § 9 Abs. 1 S. 2 BeurkG – bei der Beurkundung
des Kauf- bzw. "bertragungsvertrages mitverlesen werden.

Der Teilungserkl!rung sind der Aufteilungsplan (vgl. Rdn 42 ff.) samt Abgeschlossenheits-
bescheinigung (vgl. Rdn 48 ff.) beizufÅgen. "blicherweise werden im Rahmen der Tei-
lungserkl!rung in einer Gemeinschaftsordnung Vereinbarungen Åber das Verh!ltnis der
WohnungseigentÅmer untereinander gem. § 5 Abs. 4 WEG getroffen (vgl. dazu nachfolgend
Rdn 25 ff.).

b) Die vertragsm!ßige BegrÅndung von Sondereigentum gem. § 3 WEG

Bei der vertragsm!ßigen BegrÅndung von Sondereigentum findet demgegenÅber ein echter
Eigentumswechsel statt. Mehrere MiteigentÅmer vereinbaren vertragsm!ßig, dass mit jedem
vorhandenen Miteigentumsanteil eines MiteigentÅmers das Sondereigentum an einer be-
stimmten Wohnung oder an nicht zu Wohnzwecken dienenden bestimmten R!umen verbun-
den wird.

Die Eigentumsverh!ltnisse sind daher vor Vollzug der Teilungserkl!rung anders als nach de-
ren Vollzug. Aus reinem Miteigentum am GesamtgrundstÅck wird echtes Sondereigentum
(= Alleineigentum) jedes MiteigentÅmers an seiner Wohnung bzw. seinen R!umen; die Ei-
gentumsverh!ltnisse an den einzelnen Sondereigentumseinheiten sind unterschiedlich. Des-
halb ordnet § 4 WEG zu Recht an, dass eine Einigung aller Beteiligten Åber den Eintritt der
Rechts!nderung erforderlich ist, die der fÅr die Auflassung vorgeschriebenen Form bedarf
und – wie die Auflassung – nicht unter einer Bedingung oder Zeitbestimmung erkl!rt wer-
den darf. Ebenso bedarf ein Vertrag, durch den sich ein Teil verpflichtet, vertragsm!ßig Son-
dereigentum einzur!umen, zu erwerben oder aufzuheben, gem. § 4 Abs. 3 WEG, § 311b
Abs. 1 BGB der notariellen Beurkundung.

Wichtig!

Daher ist die Teilungserkl!rung gem. § 3 WEG zwingend notariell zu beurkunden.

Anders als bei der einseitigen Aufteilung gem. § 8 WEG wird das GrundstÅck nicht erst in
Miteigentumsanteile aufgeteilt, die dann mit Sondereigentum verbundenen werden, sondern
es werden bestehende Miteigentumsanteile mit Sondereigentum verbunden. Passen die
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